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Amtlicher Teil-
Bekanntmachung

über die Höchstpreise für Hafer . Nom 23. Juli 1915.
Ter Bundesrat hat auf Grund des § 5 des Gesetzes, be¬

treffend Höchstpreise , vom 4. August 1914 in der Fassung
vom 17. Dezember 1914 (Reichs -Gesetzblatt S . 516) folgende
Bekanntmachung erlassen:

8 1.
Ter Preis für die Tonne inländischen Hafers aus der

Ernte 1915 darf beim Verkauf durch den Erzeuger drei¬
hundert Mark nicht übersteigen.

8 2.
Tie Höchstpreise erhöhen sich für die in der Zeit bis

zum 1. Oktober 1915 gelieferten Mengen um fünf Mark
für die Tonne.

Von diesem Zeitpunkt ab gelten die Höchstpreise des
8 1 unverändert.

8 3.
Tie Höchstpreise gelten für Lieferung ohne Sack . Für

leihweise Ueberlassung der Säcke darf eine Sackleihgebühr
bis zu einer Mark für die Tonne berechnet werden . Werden
die Säcke nicht binnen einem Monat nach der Lieferung zu¬
rückgegeben , so darf die 'Leihgebühr dann um fünfundzwanzig
Pfennig für die Woche bis zum Höchstbetrage von zwei Mark
erhöht werden . Werden die Säcke mitverkanft , so darf der
Preis für den Sack nicht mehr als achtzig Psennig und für
den Sack, der fünfundsiebzig Kilogramm oder mehr hält,
nicht mehr als eine Mark zwanzig Pfennig betragen . Ter
Reichskanzler kann die Sackleihgebühr und den Sackpreis än¬
dern . Bei Rückkauf der Säcke darf der Unterschied zwischen
dem Verkaufs - und dem Rückkaufspreise den Satz der Sack¬
leihgebühr nicht übersteigen.

Tie Höchstpreise gelten für Barzahlung bei Empfang;
wird der Kaufpreis gestundet , so dürfen bis zu zwei vom
Hundert Jahreszinsen über Reichsbankdiskont hinzugeschla-
gcn werden.

Tie Höchstpreise schließen die Beförderungskosten ein,
die der Verkäufer vertraglich übernommen hat . Ter Ver¬
käufer hat auf jeden Fall die Kosten der Beförderung bis zur
Verladestelle des Ortes , von dem die Ware mit der Bahn
oder zu Wasser versandt wird , sowie die Kosten des Ein¬
ladens daselbst zu tragen . , ,.

8 4.
Für die beim Weiterverkäufe des Hafers zulässigen

Zuschläge gilt der 8 20 der Verordnung über die Regelung
des Verkehrs mit Hafer vom 28. Juni 1915 (Reichs - Gesetzbl.
S . 393).

8 6.
Für Verkäufe von Hafer aus der Ernte 1914 , die vor

dem 23. Juli 1915 abgeschlossen werden , gelten die Vorschrif¬
ten dieser Bekanntmachung.

8 6.
Tic Vorschriften dieser Bekanntmachung gelten nicht bei

Verkäufen:
a ) von Saathafer aus landwirtschaftlichen Betrieben , die

sich in den letzten zwei Jahren nachweislich mit dem
Verkaufe von Saathafer befaßt haben;

b) von Hafer , der durch die Kommunalverbände nach
8 16 der Verordnung über die Regelung des Verkehrs
mit Hafer vom 28. Juni 1915 (Reichs - Gesetzbl. S . 393)
abgegeben wird , sowie bei Weiterverkäufen dieses
Hafers;

c) von Hafer , der auf Grund eines Erlaubnisscheins,
den die Rerchsfuttermittelstelle in den Fällen des 8 4
Nr . 1b , c und e der Verordnung über die Errichtung
einer Reichsfuttermittelstelle vom 23. Juli 1915
(Reichs -Ges'etzbl. S . 455) erteilt hat , freihändig erwor¬
ben wird.

8 7.
Tiefe Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Ver¬

kündung in Kraft und an Stelle der Bekanntmachung über
die Höchstpreise für Hifer vom 13 . Februar 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 89). Ter Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt
des Außerkrafttretens.

Berlin  den 23. Juli 1913. ' ; ;
Der Reichskanzler

von Bethmann Hollweg.

Bekanntmachung
über die Aufhebung des Verbots der Kaufverträge über

Brotgetreide , Gerste und Hafer . Vom 23 . Juli 1915.
Auf Grund von 8 4 Abss. 2 der Verordnung über das

Verbot des Vorverkaufs der Ernte des Jahres 1915 und



oü -feilt »! . <&?. U41 ) Oefttmtne ict ) :
SS er raufe über  Roggen , Weizen , Spelz (D-inkel , Fesen ),

Einer , Einkorn , Hafer , Gerste , allein over mit anderem
Getreide gemischt , ferner Mischfrucht , worin sich Hafer be¬
findet . aus der inländischen Ernte des Jahres 1915 dürfen
vom Tage der Verkündung dieser Bekanntmachung an

! abgeschlossen werden . *
! Soweit zu solchen Verkäufen nach den Vorschriften

der Verordnung über den Verkehr mit Brotgetreide und
Mehl aus dem Erntejahr 1915 vom 28. Juni 1915 (Reichs-
Geutzbl . S . 363), der Verordnung über den Verkehr mit
Gerste aus dem Erntejahr 1915 vom 28. Juni 1915

: (Reichs - Ge;etzbl. S . 384 ) und der Verordnung über die
Regelung des Verkehrs mit Hafer vom 28. Juni 1915
(Reichs - Gesetzbl. S . 393 ) die Genehmigung des Kommunal¬
verbandes erforderlich ist, behält cs hierbei sein Be¬
wenden.

Berlin,  den 23. Juli 1915. ,
Der Reichskanzler

. von Bethmanu Hollweg

Bekanntmachung
über die Wiederholung der Anzeige der Bestände von Ver-

Lrauchszucker . Vom 23. Juli 1915.

Auf Grund des 8 1 Abs . 4 der Bekanntmachung über
Berbrauchszucker vom 27. Mai 4915 (Reichs -Gesetzbl. S.
308 ) bestimme ich:

Wer Berbrauchszucker mit Beginn des 1. August 1915
im Gewahrsam hat , ist verpflichtet , die vorhandenen Mengen
getrennt nach Arten und Eigentümern unter Nennung der
Eigentümer der Zentral -Einkaufs -Gesellschaft m . b. H. in
Berlin anzuzeigen . Zu diesem Zwecke haben die Berechtig¬
ten , deren Zucker in fremdem Gewahrsam liegt , den Lager¬
haltern nach dem 1. August 1915 unverzüglich die ihnen
zustehenden Mengen anzuzeigen . Tie Anzeigen an die Zen-
tral -Einkaufs - Gesellschaft m . b . H. sind bis zum 10. August
1915 abzusenden . Anzeigen über Mengen , die sich mit Be¬
ginn des 1. August 1915 auf dem Transporte befinden , sind
unverzüglich nach dem Empfange von dem Empfänger zu
erstatten.

Tie Anzeigepflicht erstreckt sich nicht
1. auf Mengen , die im Eigentume des Reichs , eines Bun¬

desstaats oder Elsaß -Lothringens , insbesondere im
Eigentume der Heeresverwaltungen oder der Marine¬
verwaltung sowie im Eigentum eines Kommunalver¬
bandes stehen,

2. auf Mengen , vie insgesamt weniger als 50 Doppel¬
zentner betragen.

Berlin , den 23 . Juli 1915.
Der Reichskanzler.

I ä Im Aufträge: ; ’

Bekanntmachung
gegen übermäßige Preissteigerung . Vom 23 . Juli 1915.

Ter Bundcsrat hat auf Grund des 8 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maß¬
nahmen usw . vom 4. August 1914 (Reichs - Gesetzbl. S . 327)
folgende Verordnung erlassen:

81 .
Werden Gegenstände des täglichen Bedarfs , insbeson

dere Nahrungs - und Futtermittel aller Art sowie rohe
Naturerzeugnisse , Heiz- und Leuchtstoffe , die vom Eigen¬
tümer zur Veräußerung erzeugt oder erworben sind , zurück-

ber öanbeSäerttralBefjöröe over ver vorr ihr bezeichneten Se-
Hörde auf eine tu der Anordnung zu bezeichnende Person
übertragen werden.

Die Anordnung ist an den Besitzer der Gegenstände zu
richten ; das Eigentum geht über , sobald die Anordnung
dem Besitzer zugeht.

8 2.
Ter Uebernahmepreis wird unter Berücksichtigung des

Einkaufspreises und der Güte und Verwertbarkeit der
Gegenstände von der höheren Verwaltungsbehörde nach An¬
hörung von Sachverständigen endgültig festgesetzt. Sie be¬
stimmt darüber , wer die baren Auslagen des Verfahrens zu
tragen hat.

Einkaufspreise auf Grund von Verträgen , die rn den
letzten 2 Machen vor der Bekanntgabe der Enteigungsanord-
nung an den Besitzer oder vorher in der Absicht geschlossen
worden sind , einen höheren Uebernahmepreis zu erzielen,
werden bei Feststellung des Preises nicht berücksichtigt.

Tie Preisfestsetzung durch die höhere Verwaltungsbe¬
hörde bedarf der Bestätigung der Landeszentralbehörde , so-
sofern der festgesetzte Uebernahmepreis fünf vom Hundert
des Einkaufsprerses übersteigt.

Bei den nach dem 23. Juli 1915 aus dem Ausland ein¬
geführten Gegenständen ist als Mindestpreis der Einkaufs¬
preis im Ausland und ein Zuschlag zuzubilligen , der unter
Berücksichtigung der mit der Einführung verbundenen Kosten
und Gefahren zu beinessen ist.

Ter Uebernahmepreis ist bar zu zahlen.
8 3. : ;

Darüber , ob die Voraussetzungen für die Anordnung
(8 1) vorliegen , und über alle sonstigen Streitigkeiten , die
sich bei den Enteignungsverfahren ergeben , entscheidet , wenn
die Anordnung durch die Landeszentralbehörde ergeht , diese,
im übrigen die höhere Verwaltungsbehörde endgültig.

8 4. •
Tie Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen

zur Ausführung dieser Verordnung . Sie bestimmen , iver als
höhere Verwaltungsbehörde im Sinne der 88 2, 3 anzu¬
sehen ist.

8 5. ’ " i i 11
Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe

bis zu zehntausend Mark oder mir einer dieser Strafen
wird bestraft:

1. wer für Gegenstände des täglichen Bedarfs , insbeson¬
dere für Nahrungs - und Futtermitel aller Art , für-
rohe Naturerzeugnisse , Heiz- und Leuchtstoffe sowie für
Gegenstände des Kriegsbedarfs Preise fordert , die unter
Berücksichtigung der gesamten Verhältnisse , insbeson¬
dere der Marktlage , einen übermäßigen Gewinn ent¬
halten , oder iolche Preise sich oder einem anderen ge¬
währen oder versprechen läßt;

2. wer Gegenstände der unter Nr . 1 bezeichneten Art,
die von ibm zur Veräußerung erzeugt oder erworben
sind , zurückhält , um durch ihre Veräußerung einen
übermäßigen Gewinn zu erzielen;

3. wer , um den Preis für Gegenstände der unter Nr . 1
bezeichneten Art zu steigern , Vorräte vernichtet , ihre
Erzeugung oder den Handel mit ihnen einschränkt oder-
andere unlautere Machenschaften vornimmt;

4. wer an einer Verabredung oder Verbindung teilnimmt,
die eine Handlung der in Nr . 1 bis 3 bezeichneten
Art zum Zwecke hat.
Neben der Strafe kann auf Einziehung der Vorräte

erkannt werden , auf die sich die strafbare Handlung be¬
zieht , ohne Unterschied , ob sie dem Verurteilten gehören oder
nickt . Ferner kann angeordnet werden , daß die Verurtei¬
lung aus Kosten des Schuldigen öffentlich bekanntzumachen
sei. . . t . .
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Ter Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außer¬
krafttretens.

Berlin , den 23. Juli 1915.
Der Reichskanzler.

von Bethmann Hollweg._
Bekanntmachung,

betressend den Handel mit Mehl. Vom 27. Juli 1915.
Auf Grund von 8 67 der Verordnung des Bundesrats

über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem Ernte¬
jahr 1915. vom 28. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 363) be¬
stimme ich folgendes:

Artikel  I
Mehl darf ohne Genehmigung der Reichsgctreidestellewe¬

der von dem Kommunalverbandc noch von einem Anderen
aus dem Bezirk eines Kommunalverbandes in den eines
anderen abgegeben werden.

Mehl darf innerhalb des Bezirkes eines Kommunalver-
bandes ohne Genehmigung der Reichsgctreidestelle von dein
Kommunalverband oder einem Anderen nur nach Maßgabe
der für den Kommunalverbandbestehenden Bestimmungen über
die Verbrauchsregelung abgegeben werden.

Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 gelten nicht für
Mehl, das nach bem1 31. Januar 1915 aus dem Auslande ein¬
geführt ist, oder das aus Brotgetreide crmahlen ist, das nach
dem 31. Januar 1915 aus dem Auslande cingeführt ist.

Artikel  II
Unter Vorräte im Sinne des § 65b der Bnndesrats-

verordnung über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl
aus dem Erntejahr 1915 vom 28. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl.
S . 363) sind nur solche Vorräte zu verstehen, die durch
einen Kommunalverband an Händler, Verarbeiter oder Ver¬
braucher seines Bezirkes nach Maßgabe der für den Kommu¬
nalverband bestehenden Bestimmungen über die Verbrauchs¬
regelung bereits abgegeben find.

Artikel  III
Tiefe Vorschriften treten mit dem Tage der Verkündung

in Kraft.
Berlin,  den 27. Juli 1915.

Der Reichskanzler.
Im Aufträge.

Richter. _

SöäYten , tote tyeicfccX . VSCUu wxft , ‘» Via
anSgegllchLn werben.

-Da eine diesbezügliche Regelung aber erst nach dem Kriege
wird erfolgen können, soll schon während des Krieges aus
Antrag der Beschädigten ans hierzu bereitstehenden Mit¬
teln, soweit es angängig, im Unterstützungswege geholfen werden.

Derartige Anträge find in begründeten Fällen von den
Beschädigten an den Bezirksfeldwcbel in Oberlahnstein zu
richten.

Ich ersuche die Beteiligten hierauf hinzuwerfen.
Der Landrat.
D uderstadt.

Bekanntmachung,
betreffend Uebergang der Geschäfte der Reichsverteilnngs-

stelle auf die Reichsgetreidestelle. Vom 28. Juli 1915.
Auf Grund von 8 67 der Verordnung des Bundesrats über

den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem Erntejahr
1915 vom 28. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 363) bestimme ich:

Die Ausgaben und Befugnisse, welche der Reichs-
verteilungsstelle durch die Verordnung über die Rege¬
lung des Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl vom 25.
Januar 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 35) zugewiesen sind,

gehen vom 1. August 1915 ab auf die Rcichsgetreide-
stelle über.
Berlin,  den 28. Juli 1915.

Der Reichskanzler.
1 Im Aufträge:

Richter.

Zu Journal -Rr . \A la  7429 M, f. L.
II b 9033 M. f. H. u. G
V 5930 M. d. I.

Ausführungsbestimmungen
zur Bundesratsverordnung vom 28. Juni 1915 über den
Verkehr mit Gerste aus dem Erntejahr 1915 (Reichsgefetzbl.

S . 384).

Kommnnakverbändefind die Land- und Stadtkreise, zu¬
ständige Behörden (88 3, 4, 10, 13, 38, 39) find die Land¬
räte (Obcramtmänner), in den Stadtkreisen die Geme.ndcvor-
stände: höhere Verwaltungsbehörden find die Regierungsprä¬
sidenten, für Berlin , der Oberpräfident.

I 5946. Diez,  den 3. August 1915.
fttt die Herren Bürgermeister des Kreises

Den aus Anlaß des jetzigen Krieges mit Rente und Kriegs¬
zulage versorgten Personen wird es bei ibrem Körverznstandc
trotz eifrigster eigener Bemühungen und trotz Eingreifens
der Kriegsfürforgestellen, nicht immer möglich fein, in nb-

Zn 8 1- Die Verordnung bezieht sich nur aus reine
Gerste (Winter- und Sommergerste). Für Mcngkorn und Mnft-
frncht, worin sich außer Gerste auch Hafer befindet, gilt
die Verordnung über den Verkehr mit tzaicr (Reichsgefetzbl.
S . 393). Für ' Mengkorn, daß außer Gerste Brotgetrerde ent¬
hält, gilt die Verordnung über den Verkehr mit Brotgetreide
(Reichsgefetzbl. S . 363).

Zu 88 6, 7. Die Hälfte der geernteten Menge kann
von den Landwirten im eigenen Betriebe beliebig verwendet,
also ancb verfüttert werven. Auch ist der Verkauf als saat-
gerste oder an Betriebe mit Kontingent sowie an die Zen¬
tralstelle für Beschafftuig der Heeresverpflegnng gemäß -,
7 oder an den Kommunalverband (zu vgl. zu § 11) zulässig
Die andere Hälfte ist, soweit sie nicht gemäß 8 7 verkauft
oder genkäß 8 6 Abs. 2 verarbeitet wird, an den Kommunal-
vcrband abzuliefern (8 11). Biö wann zu tiefem „ t. w.rd
später bestimmt werden. Für die nach 8 7 zugelagenen Brr-
käusc stebt die Festsetzung von Höchstpreisen nicht ,n Aus¬
sicht. Für die Lieferung an den Kommunalverband wird
ein Höchstpreis festgesetzt werden.

Zu 8 11- Durch Abs. 3 werden die Kommunalverbünde
ermächtigt, in geeigneten Fällen , z. B. bei kleinen Besitzern,
die nur für den eigenen Bedarf angebaut haben, auf rre
Lieferung zu verzichten. Sie werden hiervon aber nur Ge¬
brauch machen können, wenn andere Betriebe ihres Bezirkes
freiwillig inehr als die Hälfte ihrer Erzeugung abgegeoen
haben, da die voir den Kommunalvervänden abzuliefernde
Menge (8 23 Abs. 1) unberührt bleibt. Durch Verzicht
ans die Lieferung nach 8 11 Abs. 3 wird die Enteignungs-
befngnis der Kommunalverbände gegenift̂ r anderen Bctiie-
bcn nicht erweitert. ,

Zu 8 19 Wir verweisen auf die Ausführungsanweiinng
vom 15. Juni 1,4 Ile  3394 M. s. L./V. 11969 M. d. I . und
die Erlasse vom 2. Juni lA  II e 3343 M. f. L./V 11770
MdI und 22. Juni I A II e 3397 M. f. L./V. 1-0<4
Ntz d. I .' Bis zum 1. August ist oer Reichsfuttcrmittelüelle
anzugeben, wie groß die Gerstenernte des Bezirks zu schätzen
ist. Dieser Verpflichtung wird durch die Absendung der Kreis¬
liften an die Reichsgctreidestelle genügt (zu vgl. Ausfnh-
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ßit § 22. Um bie UcBetloadfitng  dcr ans dem Kommu-.
mlberHanbe  ausgeführten Mengen zu erleichtern, ist in Aus.
2 bk  Entfernung der Gerste an die Zustimmung des Kommu-
ualveröandes gebunden. Tie Zustimmung ist zu erteilen,
sofern die von dcr Reichsfuttermittelstelle für die Ucbcr-
lnachung erlassenen Anordnungen befolgt sind und sonst keine
wichtigen Gründe für die, Versagung vorliegen.

Berlin,  den 9. Juli 1915.
Ter Minister für Handel und Gewerbe.

An Vertretung:
Dr. Göppert.-

Ter Minister für Landwirtschaft, Domänen
und Forsten.

Im Aufträge.
Graf von Keyserling!.

Dcr Minister des Inner « .
Im Aufträge. j 1

Freund.

Nichtamtlicher Teil.

Südafrika.
London,  3 . Aug. (WTB - Nichtamtlich .) Tie Daily

News schreibt in einem Leitartikel : Bothas  Plan,
T e u ts ch- S ü o w e st a f r i ka der südafrikanischen Union
e r n z u v c r l c i b e n und zu kolonisieren, würde zweifellos
ein grotzes, einiges und gedeihendes Südafrika schaffen, wenn
auch die Verfügung über Ssüdwest ein isoliertes Problem ist
im Vergleich mit der großen Regulierung , die dem Kriege
folgen must, so wirft es doch Fragen auf, die viel genauere
Erwägungen heischen, als sie bisher bei den Kriegführenden
gefunden haben. Es wird allgemein zugestanden, daß die
Dominions bei den endgültigen Entscheidungen die Stelle
neben dem Mutterlands einnehmen müssen. Aber welcher
Grundsatz soll ihr Vorgehen betreffs der Gebiete regeln, die
sie-mit den eigenen Truppen gewonnen haben. (?) Tie Frage
betrifft sowohl Südafrika , Australien und Neuseeland, die
deutsche Gebiete besetzt haben. Man muß die Frage ins
Auge fassen, zumal sie auch die Verbündeten angeht . Wenn
die deutschen Kolonien infolge der Arbeitsteilung zwischen
den Mächten des Dreiverbandes in den Schoß von England
und der Kolonien gefallen sind, so darf doch das Ergebnis
nicht als eine vollendete Tatsache von den Erörterungen bei
dcr endgültigen Auseinandersetzung ausgenommen werden.

Allerlei vom Kriege.
Berlin,  4 . Aug. Das Tageblatt berichtet : Tie

Volkszählung  1915 , die nach den bisherigen Ge¬
pflogenheiten am 1. Dezember 1915 stattsinden würde, wird
nach Mitteilung des Kaiserlichen Statistischen Amtes nicht
an diesem Tage abggtzalten, sondern auf einen noch später zu
bestimmenden Termin verlegt werden. Das Reichsamt des
Innern hat Anweisung ergehen lassen, die Frage der Ver¬
anstaltung der nächsten Volkszählung  wegen der durch
den Krieg bedingten . Aenderungen der Verhältnisse b i s
nach Friedensschlnß zurück ; » stellen.

Von einem tragischen Geschick  wurde die Be-
sitzersfrau Matthews auf Abbau Krojanke ereilt. Nachdem
sie vor einigen Monaten die Meldung über den Heldentod

1 in ging ifyv ie (}t bie  Nich»
rtifyt  zu , dag auch ihr im ffetbc  stehender Sahn in Rußland
gefallen fei.  Die Frau erlitt einen  schweren Nervenchue,
von dem sie sich nicht mehr erholen sollte. Als sie nun jetzt
auf dem Sterbebett lag, traf mit der Feldpost eine Karte
ein, auf dcr dcr totgcsagte Sohn eigenhändig über sein Wohl¬
befinden berichtete. Die Sterbende, der das Bewußtsein ge¬
schwunden war, konnte die Freudenbotschaft nicht mehr ver¬
nehmen.

Was englische Kriegsgefangene  für Wünsche
haben. Ueber die Behandlung der in deutscher Kriegsgefangen¬
schaft befindlichen Engländer glaubte die englische Regierung
Klage führen zu dürfen, weshalb sie die amerikanische Ge¬
sandtschaft in Berlin ersuchte, die Lager einer Untersuchung
zu unterziehen. Die Untersuchungförderte jedoch ganz eigen¬
artige Dokumente für die übertriebenen Ansprüche der ge¬
fangenen Engländer zutage. Man hatte in London wissen
wollen, daß die Verhältnisse in den Gefangenenlagern von
Vaistrup , Lügumfeld, Kloster Hanved, alle in Nordschleswig,
und Parchim in Mecklenburg zu wünschen übrig ließen. Die
amerikanischen Diplomaten hatten nicht die Gelegenheit, die
Gefangenenlager in Mecklenburg selbst zu inspizieren. Par¬
chim wurde jedoch besucht, wo sich aber nur 12 britische Kriegs¬
gefangene befanden, die keinerlei Klage hatten. Ferner wur¬
den besucht die Gefangenenlager in Werl i. W., Döbeln,
Königstein a. d. E., Bischofswerder und Quedlinburg. Auch
das Gefangenenlager bei Jseghem in Westflandern wurde
besucht. Tie darüber ausgestellten Bericht? sind, nach dem
jetzigen Eingeständnis des englischen Ministeriums ebenfalls
befriedigend. In Werl beklagte sich ein britischer Offizier,
daß er zu streng bestraft worden sei, als ec die Zensur
ersucht hatte, einen Brief durch;u>.as>?n, der nach dem Aus¬
spruch des Kommandanten des Gefangenenlagers von keinem
deutschen Soldaten ohne Entrüstung gelesen werden könne.
Kanadische Offiziere in Bischofswerder beklagten sich bitter da¬
rüber, daß, als sie von der Front nach, dem Gefangenenlager
gebracht wurden, sie die Reise in demselben Wagen mit
französischen Negersoldaten hätten machen müssen. Auch diese
Klage ist schwer zu verstehen, da es sich doch um die eigenen
Bundesgenossendieser Ententehelden handelt.

Literarisches.
P e f f e r n i ß. Neue Scherzgedichte in nafsauischer Mund¬

art von Rudolf Dietz. Viertes Heft (Zweite Kriegsnummer).
Verlag des Verfassers in Wiesbaden, Schützenhofstraße 14.
Preis 60 Pfg. In Ems in der Pfesfer'schen, in Dkkz in der
Meckelschcn Buchhandlung vorrätig .)

Die beste Empfehlung der Rudolf Dietz'schen „Pekferniß"
sind die nachfolgenden Verse eines Feldgrauen:

Die Nassauer im Schitzegraive
Duhn sich, bergnigt am Schinke lawe,
Der cwe im Paketche kam
Vo' unscru liewe Leit deham.
's war alles drin, gefehlt Hot nix:
Ganz mute lag der' „Pefferbix." —
Wie die uns awwcr ward beschert,
Hunn mcr zu schieße uffgeheert,
Un die Franzuse ganz vergesse,
Die gegeniwwer hunn gesesse.
Mer hunn gelese un gelacht
Un unser Peif dezu gemacht. —
Hast uns e frehlich Stinnche heit
Met deine „Pfefferniß " bereit. —
Mer schicke drum diel Dankesgriße
Un duhn dann munter weirer schieße.
Suust gihts uns gut bei Worscht un Schinke!
Es grüßt recht herzlich

Willi  Zincke.
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